
 

Synoptische Gegenüberstellung des § 3 

 

Abs. 3  bisher 
 

Die Zahl der pro Jahr zu verleihenden 
Bürgerplaketten wird auf höchstens 35 begrenzt. 
Davon sind für die 14 Heidelberger Stadtteile 30 
Bürgerplaketten vorgesehen. Maßgebend für die 
Verwaltung sind die Einwohnerzahlen der 
Stadtteile zum Stichtag 31.12.2002. 
 
 
 
Danach ergibt sich folgende Verteilung: 
 
 
 
 
Altstadt  2 
Bergheim  1 
Boxberg  1 
Emmertsgrund  2 
Handschuhsheim 3 
Kirchheim  4 
Neuenheim  3 
Pfaffengrund  2 
Rohrbach  3 
Schlierbach  1 
Südstadt  1 
Weststadt  3 
Wieblingen  2 
Ziegelhausen  2 
 
 
Die restlichen 5 Bürgerplaketten sind für 
gesamtstädtische Vorschläge reserviert. 

 

Abs. 3  neu 
 

Die Zahl der pro Jahr zu verleihenden 
Bürgerplaketten wird auf höchstens 23 begrenzt. 
Davon sind für die 14 Heidelberger Stadtteile 22 
Bürgerplaketten vorgesehen. 
Maßgebend für die Verteilung sind die 
Einwohnerzahlen der Stadtteile zum 31.12.2007, 
die aus den folgenden „Größenklassen“ 
gebildet werden: 
bis 10.000 Einwohner  = 1 Bürgerplakette 
10.000 – 15.000 Einwohner = 2 Bürgerplaketten 
ab 15.000 Einwohner = 3 Bürgerplaketten 
 
Danach ergibt sich folgende Verteilung: 
 
Altstadt  2 
Bergheim  1 
Boxberg  1 
Emmertsgrund 1 
Handschuhsheim 3 
Kirchheim  3 
Neuenheim  2 
Pfaffengrund  1 
Rohrbach  2 
Schlierbach  1 
Südstadt  1 
Weststadt  2 
Wieblingen  1 
Ziegelhausen  1 
 
Die übrige Bürgerplakette (1) ist für eine 
gesamtstädtische Gruppe reserviert. 
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